
 

 
 

 

 
Rheinbach, 10.11.2020 

 
 
 
 

 Einladung 
 

zur 11/1. Sitzung des Wahlprüfungsausschusses der Stadt Rheinbach 
 
 
 
Zu der vorbezeichneten Sitzung lade ich hiermit ein. 
 
 
Termin: Donnerstag, 19.11.2020 um 18:00 Uhr 
 
Ort: Ratssaal, Himmeroder Hof, Himmeroder Wall 6, 53359 Rheinbach 
 
 
Die Beratungspunkte bitte ich der beigefügten Tagesordnung zu entnehmen. 
 
Denjenigen Ratsmitgliedern, die nicht dem vorbezeichneten Ausschuss angehören, wird unter 
Bezugnahme auf § 58 Abs. 1 GO anheimgestellt, an der Sitzung als Zuhörer teilzunehmen. 
 
 

gezeichnet 
Markus Pütz 
Vorsitzender 
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T a g e s o r d n u n g  

 
zur Sitzung des Wahlprüfungsausschusses  
am Donnerstag, 19.11.2020 
 

TO-Punkt Beratungsgegenstand Vorlagen-Nr. 

 

   

 

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG  

 

1 
 

Anerkennung der Tagesordnung 
 
 

  

2 
 

Bestellung der Schriftführung für den Wahlprüfungsausschuss 
der Stadt Rheinbach gemäß § 58 Absatz 7 Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW) 
 
 

BV/0043/2020 

3 
 

Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl der Vertretung 
der Stadt Rheinbach und der Wahl des Bürgermeisters 2020 
 
 

BV/0044/2020 

4 
 

Mitteilungen des/der Vorsitzenden 
 

  

 

B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG  

 

5 
 

Mitteilungen des/der Vorsitzenden und der Verwaltung 
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Beschlussvorlage der Verwaltung 
 
Fachgebiet 01 
Aktenzeichen: 01.08.13 

 

Vorlage Nr.: BV/0043/2020 
 

 

Vorlage für die Sitzung    

Wahlprüfungsausschuss Entscheidung 19.11.2020 öffentlich 

 

Beratungsgegenstand: Bestellung der Schriftführung für den Wahlprüfungsausschuss der Stadt 
Rheinbach gemäß § 58 Absatz 7 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: 
keine 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
keine 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Wahlprüfungsausschuss bestellt die Verwaltungsangestellte Sonja Wilhelm zur Schriftführerin für 
die Niederschrift der Beschlüsse des Wahlprüfungsausschusses gemäß § 58 Absatz 7 GO NRW. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Gemäß § 58 Absatz 7 Satz 1 GO NRW ist über die im Wahlprüfungsausschuss gefassten Beschlüsse 
eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses und durch 
die zu bestellende Schriftführung zu unterzeichnen. 

Die Schriftführung kann vom Rat durch Mehrheitsbeschluss sowohl jeweils zu Beginn einer Sitzung 
neu bestellt oder auch für mehrere Sitzungen im Voraus bestimmt werden. Die Schriftführung kann 
auch von einem Mitglied des Rates ausgeführt werden. Der Rat ist in seiner Entscheidung frei sowohl 
hinsichtlich der zu bestellenden Person als auch des Zeitraumes der Bestellung. 

 
Rheinbach, 4. November 2020 

 
gezeichnet  gezeichnet 

Ludger Banken 
Wahlleiter 

 Dr. Raffael Knauber   
Erster Beigeordneter 
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Beschlussvorlage der Verwaltung 
 
Fachgebiet 10 
Aktenzeichen:  

 

Vorlage Nr.: BV/0044/2020 
 

 

Vorlage für die Sitzung    

Wahlprüfungsausschuss Vorberatung 19.11.2020 öffentlich 

Rat Entscheidung 14.12.2020 öffentlich 

 

Beratungsgegenstand: Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Rheinbach vom 13.09.2020 sowie der 
Stichwahl des Bürgermeisters vom 27.09.2020 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: 
keine 
 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
keine 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es liegen keine der unter § 40 Absatz 1 Buchstaben a) bis c) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
genannten Fälle vor. 
 
Die Wahl des Bürgermeisters sowie der Vertretung der Stadt Rheinbach vom 13.09.2020 und die 
Stichwahl des Bürgermeisters der Stadt Rheinbach vom 27.09.2020 werden hiermit gemäß § 40 
Absatz 1 Buchstabe d) KWahlG für gültig erklärt. 
 
 
Erläuterungen: 

 
Gemäß § 66 Kommunalwahlordnung (KWahlO) legt der Wahlleiter dem 
Wahlprüfungsausschuss die bei ihm eingegangenen Einsprüche sowie die sonstigen 
Unterlagen über die amtliche Vorprüfung des Wahlergebnisses unverzüglich vor. 
 
Gemäß § 40 Absatz 1 KWahlG hat die neue Vertretung nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss unverzüglich über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl 
von Amts wegen zu beschließen. 
 
In der Sitzung des Wahlausschusses vom 15.09.2020 über die Feststellung des 
Wahlergebnisses der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Rheinbach und der Vertretung der 
Stadt Rheinbach am 13.09.2020 sowie in seiner Sitzung vom 30.09.2020 über die 
Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Rheinbach 
am 27.09.2020 wurden keine Bedenken gegen die Gültigkeit der Wahlen geltend gemacht: 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Einstimmiger Beschluss 10/4/1:  
Der Wahlausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Niederschrift über die Sitzung des 
Wahlausschusses der Stadt Rheinbach zur Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des 
Bürgermeisters am 13.09.2020 gemäß Anlage 26c zu § 75 d i.V.m. § 61 Absatz 5 Satz 1 
Kommunalwahlordnung. 
 
Einstimmiger Beschluss 10/4/2: 
Der Wahlausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Niederschrift über die Sitzung des 
Wahlausschusses der Stadt Rheinbach zur Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl der 
Vertretung der Stadt Rheinbach am 13.09.2020 gemäß Anlage 26a zu § 61 Abs. 5 Satz 1 
Kommunalwahlordnung. 
 
Einstimmiger Beschluss 10/5: 
Der Wahlausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Niederschrift über die Sitzung des 
Wahlausschusses der Stadt Rheinbach zur Feststellung des Wahlergebnisses der Stichwahl 
zur Wahl des Bürgermeisters am 27.09.2020 gemäß Anlage 26c zu § 75 d i.V.m. § 61 Absatz 5 
Satz 1 Kommunalwahlordnung. 
 
Einsprüche sind nicht eingegangen. 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz können 

 jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,  

 die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

 die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie 
eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) für 
erforderlich halten. Über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl ist gemäß § 40 
Abs. 1 Kommunalwahlgesetz wie folgt zu beschließen: 
 

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig 
erachtet, so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen. 
 

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der 
Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils 
vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die 
Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss gewesen 
sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42 Abs. 1 ersichtlichen Grund für 
ungültig zu erklären und dementsprechend eine Wiederholungswahl 
anzuordnen (§ 42). 
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c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie 
aufzuheben und eine neue Feststellung anzuordnen (§ 43). Ist die 
Neufeststellung nicht möglich, weil die Wahlunterlagen verlorengegangen 
sind oder wesentliche Mängel aufweisen und kann dies im jeweils 
vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die 
Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so 
gilt Buchstabe b) entsprechend. 

 

d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a) bis c) genannten Fälle 
vorliegt, so ist die Wahl für gültig zu erklären. 

 
 

Rheinbach, 09.11.2020 
 
 
 Ludger Banken Dr. Raffael Knauber 
 Bürgermeister Erster Beigeordneter 
 
 
Anlagen: 
 

1. Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses vom 15.09.2020 zur Feststellung des 
Wahlergebnisses der Wahl des Bürgermeisters am 13.09.2020  

2. Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses vom 15.09.2020 zur Feststellung des 
Wahlergebnisses und der Zuteilung der Sitze der Wahl der Vertretung der Stadt Rheinbach 
am 13.09.2020 

3. Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses vom 30.09.2020 zur Feststellung des 
Wahlergebnisses der Stichwahl des Bürgermeisters am 27.09.2020  
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Anlage 26c 
ZU§ 75 d i.V.m. § 61 Absatz 5 Satz 1 KWahlO 

Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses 

zur Feststellung des Wahlergebnisses der Stichwahl des Bürgermeisters1 

, ~~· 
Rheinbach, 30.09.2020 

1. Zur Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl des Bürgermeisters der Stadt Rheinbach am 
27.09.2020 trat heute, am 30.09.2020 nach ordnungsgemäßer Einladung der Wahlausschuss zusam
men. 

Es waren erschienen: 

Familienname, Vorname Wohnort Funktion 

1. Raetz, Stefan als Vorsitzende(r) 

2. Josten-Schneider, Silke als Beisitzer(in) 

3. Wilcke, Axel als Beisitzer(in) 

4. Beißel, Bernd als Beisitzer(in) 

5. Schneider, Joachim als Beisitzer(in) 

6. Danz, Dietmar als Beisitzer(in) 

7. Kerstholt, Karl-Heinrich als Beisitzer(in) 

8. Koch, Martina als Beisitzer(in) 

9. Euskirchen, Lorenz als Beisitzer(in) 

10. Meyer, Jörg als Beisitzer(in) 

11. Schiebener, Heribert als Beisitzer(in) 

Ferner waren zugezogen: 

Familienname, Vorname Funktion 

1. Esser, Helmut als Schriftführer/in 

2. Phiesel, Jennifer als Hilfskraft 

Ort und Zeit der Sitzung sowie Tagesordnung waren nach § 75 a i. V. m. § 6 Absatz 2 Satz 1 der 
Kommunalwahlordnung bekanntgemacht worden. 

II. Der Wahlausschuss nahm Einsicht in die Wahlniederschriften und in die als Anlage beigefügte Zusam
menstellung der Ergebnisse. 

Der Wahlausschuss nahm folgende rechnerische Berichtigungen in den Feststellungen der Wahlvor
stände vor: 

Er trug Bedenken vor gegen die folgenden Entscheidungen der Wahlvorstände über die Gültigkeit oder 
Ungültigkeit von Stimmzetteln2: 

III. Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke einschließlich des Ergebnisses der Brief
wahl nach der als Anlage zu dieser Niederschrift beigefügten Zusammenstellung nach Stimmbezirken, 
Briefwahlvorständen - und Gemeinden" - (gern. Anlage 25a KWahlO) ergab folgendes Gesamtergebnis: 

Seite 1 30.09.2020 07:10 

TOP Ö  3TOP Ö  3

16



Kenn-
ziffer3 

A Wahlberechtigte 22.043 

B Wähler/innen 12.191 

c Ungültige Stimmen 60 

D Gültige Stimmen 12.131 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf 

Bewerber/in (Name) Name/n der Partei/en oder Stimmen 
Wählergruppe/n, Kennwort 

1 . Wolf, Oliver Christlich Demokratische Union 5.131 
Deutschlands (CDU) 

2. Banken, Ludger Sc:izialdemokratische Partei 7.000 
Deutschlands, Unabhängige 
Wählergemeinschaft, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Freie Demo-
kratische Partei (SPD, UWG, 
GRÜNE, FDP) 

IV. Nach § 46 c Abs. 2 Satz 5 KWahlG ist bei der Stichwahl der/die Bewerber/Bewerberin gewählt, der/ 
die von den gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhielt. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
das von dem/der Wahlleiter/in zu ziehende Los. 

. . 
Der Wahlausschuss stellte fest, dass der/die Bewerber/in Banken, Ludger (Wahlvorschlag Nr.: 2) die 
höchste Stimmenzahl auf sich vereinigt und damit gewählt ist. 

V. der Wahlleiter verkündete das Wahlergebnis. Die Verhandlung war öffentlich. Vorstehende Verhand
lung wurde vorgelesen, von dem Wahlleiter, Beisitzern und Beisitzerinnen sowie dem/der Schriftfüh
rer/in genehmigt und wie folgt unterschrieben: 

Beisltzer(in): S~JJa~ 

einrich I Rohloff, Michael 

Beisilzer(in): Schiebener, Heribert./ Schollmeyer, Joachim 

Seite 2 30.09.2020 07:10 
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Unzutreffendes streichen 
Für die.Abwahl des Ober-/Bürgenneisters/der Ober-/Bürgermeisterin oder des Landrates/der Landrätin kann dieses Muster in 
entsprechend abgewandelter Fonn verwendet werden 
Der Wahlausschuss ist an die hierüber getroffenen Entscheidungen der Wahlvorstände gebunden. Die Bedenken in der Wahl
niederschrift dienen als Unterlage für die Wahlprüfung 
Kennziffer nach der Zusammenstellung der Anlage 25 KWahlO 

Seite 3 30.09.2020 07:10 
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